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An der Delegiertenversammlung des VSA
in Basel 1982 wurde das von uns eingereichte

Postulat «Pflanzer» betreffend
Rechtsschutzversicherung und juristischer Beratung

der Heimleiter wie folgt verabschiedet:

a) Der VSA wird ein Merkblatt und Richtlinien

zuhanden der Mitglieder ausarbeiten
und zur Verfügung stellen.
b) Eine vom VSA abgeschlossene
Rechtsschutzversicherung für alle Mitglieder
müsste als obligatorisch erklärt werden. Die
Mehrheit der Delegierten wünscht dies aber
nicht.
c) Der VSA empfiehlt, eine eigene
Rechtsschutzversicherung entweder durch die
Heim-Institution oder privat abzuschlies-
sen.

Das Angebot der Direktion des
Gesundheitswesens des Kantons Zürich zur Beteiligung

am Angebot für Kurzarbeiter (max. 12
Monate) wurde nur von vier Heimen in
Anspruch genommen. Das Angebot aus
Portugal vom Herbst 1982 wurde nicht
mehr ausgeschöpft. Inzwischen hat sich die
Situation auf dem Arbeitsmarkt auch für
unsere Heime verbessert.

Ebenso wurde das Angebot der Direktion
der Volkswirtschaft des Kantons Zürich zur
beruflichen Ausbildung von hauswirtschaftlichen

Spital- und Heim-Mitarbeitern
(Lehrgang von zwei Jahren und vom BIGA
anerkannt) nur von drei Töchtern aus unserer

Region in Anspruch genommen.

Trotzdem danken wir den oben aufgeführten
Instanzen für ihre Bemühungen und ihr

Verständnis für die Situationen in unseren
Heimen.

Nach sechsjähriger Mitarbeit im Regionalvorstand

möchte ich nun mit dieser
Jahresversammlung aus dem Regionalvorstand
zurücktreten. Ich möchte hier meinen Dank
aussprechen an die Kolleginnen und Kollegen

aus dem Vorstand für ihre immer so
kameradschaftliche und aktive Mitarbeit bei
der Lösung der an uns gerichteten Fragen
und Probleme.

Es war für mich und uns alle eine dankbare
und erfahrungsreiche Zeit. Haben wir doch
die Erkenntnis gewonnen, dass auch jede
Kritik und sogar Angriffe uns aufmuntern,
nicht zu resignieren, sondern zum Gegenangriff

überzugehen.

Wir tun ja unsere Arbeit nicht um unserer
selbst willen, sondern zum Wohle unserer
anvertrauten Kinder, Jugendlichen und
Betagten, nach bestem Wissen und Gewissen.

Trotz aller neuer wissenschaftlicher
Erkenntnisse und trotz Professionalisierung
unseres Berufes kommt es doch vor allem
darauf an, dass wir uns wirklich ganz und
mit persönlichem Einsatz in unsere Aufgabe
hineingeben. Auch Opfer lohnen sich. Lassen

wir uns doch nicht verdriessen, denn
nebst den wenigen oft auch von Unsach-
kenntnis geprägten Vorwürfen können wir
Tag für Tag viel Schönes erleben.

In diesem Sinne wünsche ich allen für die
doch aufreibende Arbeit als Heimleiterinnen

und Heimleiter Gottes Segen und viel
Freude, eingedenk des Wortes «Was ihr
getan habt einem meiner Geringsten, das
habt ihr mir getan.»

André Walder

Vereinigung der Heimerzieher der Region Zürich

«Vertrauen, Freiheit, Anerkennung»

Rückblick 1982

Dürch die Neustrukturierung der Arbeitsgruppe

(AG) der Schulheime konnten wir
im vergangenen Jahr die ins Wanken geratene

Situation der VHZ (sinkende Tendenz
der Mitgliederzahl) etwas stabilisieren.

In unserer Mitgliederversammlung vom 26.
August 1982 in Albisbrunn (anwesend: 10

Mitglieder und 7 Gäste) musste der gesamte
Vorstand des VHZ erneuert werden (Rücktritte

im Vorstand durch Berufswechsel,
abgelaufene Amtszeit, Wegzug).

Vorgängig der Neuwahlen durften wir vom
scheidenden Präsidenten und Mitbegründer
der VHZ, Claus Pfalzgraf, einen interessanten

Bericht über die VHZ-Geschichte anhö-

Wurden und werden die Hoffnungen der
Heimerzieher im VSA erfüllt? (siehe VSA-
Fachblatt Nr. 10/82).

An dieser Stelle möchten Wir Claus Pfalzgraf
und seinen Helfern herzlich danken für die
geleistete Pionierarbeit und ihn dafür mit
der ersten VHZ-Ehrenmitgliedschaft beloh-

Ein voller Erfolg war die Herbsttagung vom
6. September 1982 in der Paulusakademie
(vorbereitet durch die beiden Regionalvereine

der Heimleiter und der Heimerzieher)
zum Thema «Kinder im Heim - Kinder
ohne Heimat?» mit einem Referat von Dr.
E. Bonderer (siehe VSA-FachblattNr. 1/83).

Herbsttagung 1983

Die nächste Herbsttagung ist bereits in
Vorbereitung und findet am 6. September
1983 aufder Boldern statt. Für diese Tagung
wird die Betreuung von Ehemaligen als
Thema bearbeitet. Dieses Thema scheint
uns besonders aktuell zu sein, da in vielen
Heimen die Situation der Austretenden
immer wieder zu Diskussionen zwingt und
es eigentlich überall klar ist, dass dringend
etwas getan werden müsste. Zu dieser
Tagung ist es unbedingt erforderlich, dass auch
Fürsorger und Heimkommissions-Vertreter
teilnehmen können.

Aufgaben im laufenden Jahr

Statutenrevision: Wir werden unsere
Statuten der heutigen Situation im gesamten
Bereich des sozialpädagogischen Berufsfeldes

anpassen.
- Vermehrte Zusammenarbeit mit Erziehern

und anderen Berufsverbänden
(VPOD, SBS). Zusammenarbeit bei
gemeinsamen beruflichen Anliegen.

Mitgliederwerbung: Dazu einige aktuelle
VSA-Zahlen
Anzahl Regionalvereine: 12
davon Erzieher: 1

Anzahl VSA-Delegierte: 51

davon Erzieher: 1

Um mindestens 4 delegierte Erzieher in den
VSA schicken zu können, müssten wir in
der VHZ, als einzigem Erzieher-Regionalverein,

über 50 Mitglieder zählen können.

Arbeitsgruppe der Schulheime

Fortbildungskurs für Sozialpädagogen an
der SSAZ: Nach einem ersten Kontakt, am
7 Januar 1982 mit den beiden Verantwortlichen

für W+F haben wir uns in einigen
Sitzungen mit diesem Projekt befasst. Nach
einer schriftlichen Stellungnahme und
einem weiteren Gespräch mit den
Verantwortlichen (zusammen mit der Heimleiter-
Arbeitsgruppe) sind die Kontakte mit uns
Praktikern leider weitgehend ausgeblieben.
Unseren Wünschen wurde wenig entsprochen

und einige Fragen blieben unbeantwortet.
Da nun das fertige Kursprogramm

bereits besteht, bleibt für uns nur noch übrig,
weiterhin am Ball zu bleiben (ein Delegierter
in der Fachgruppe) und bei det Planung der
weiteren Schritte und möglichen weiteren
Kurse mitzuwirken. Auch Fragen über die
Zusammenarbeit der SAH-Schulen betr.
Aus-, Weiter- und Fortbildung bedürfen
einer baldigen Klärung.

Erzieherfluktuation: In einigen AG-
Sitzungen sowie in einer gemeinsamen
Sitzung mit der Heimleiter-AG der Schulheime,

haben wir versucht, einige Anhaltspunkte

zu finden, weshalb die Erzieher oft
nur kurze Zeit im gleichen Heim oder im
Erzieherberuf tätig sind.

Hier einige der vielen Faktoren, die sich für
eine längerfristige Anstellung im Heim positiv

auswirken könnten:

- Absolute Offenheit zwischen allen Beteiligten

(Heimleiter - Erzieher - Lehrer -
Therapeuten - Berater - usw.)

- Klare Darlegung des Heimkonzeptes und
der Heimstrukturen sowie klare Vorstellung

und Zielsetzung des Erziehers
bekanntgeben bei der Anstellung

- Klare Verteilung der Kompetenzen und
Verantwortungen

- Mitspracherecht der Erzieher bei:
- Veränderungen des Heimkonzepts
- Neueinstellung von Gruppenleitern,

Miterziehern und Praktikanten in die
Erziehungsgruppen

- Identifikation des Erziehers mit der
Erziehungsgruppe und der Heimstruktur

- Vertrauen, Freiheit, gegenseitige
Anerkennung

- Menschliche, konsequente Personalführung

- Klare Anstellungsbedingungen (Lohn,
Arbeitszeit, Ferien, Überzeitregelung,
Kompensation)

- Klare Wohnsituation

- usw.
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Für unsere Arbeitsgruppe sind bei diesen

Gesprächen weitere Punkte angeschnitten
worden, die wir in unseren nächsten Sitzungen

behandeln wollen:
- Weiterbildungsmöglichkeiten, Bildungsurlaube

- Wille zur Arbeit, Berufung oder nur Job

- Angenehmes Betriebsklima

- Vernünftige materielle Unterstützung der
Erziehungsarbeit

Aufruf an alle Heimerzieher

Mit diesem Bericht hoffen wir, allen einen
Einblick in unsere Tätigkeit gegeben zu
haben. Um jedoch noch effektiver wirken
zu können, ist es dringend notwendig, neue
Mitglieder für die VHZ und insbesondere
Interessenten für weitere aktive
Arbeitsgruppen zu gewinnen. Besonders freuen
würde es uns, wenn auch in anderen Regionen

aktive Erziehervereinigungen entstehen
würden. Starthilfe dazu würde von uns gerne
angeboten.

Im Namen der VHZ: Ruedi Vontobel

Kontaktadressen VHZ
Präsident (Vereinsadresse): Ruedi Vontobel,

Stiftung Schloss, 8158 Regensberg, Tel.
Ol 853 21 65.

Aktuar (Sekretariat): Marianne Fürst,
Stiftung Schloss, 8158 Regensberg, Tel. Ol
853 34 79.

Aus der VSA-Region
Zentralschweiz

Die Gemeindeversammlung Schüpfheim
(LU) bewilligte einen Baukredit von 3,5
Millionen Franken für die Erstellung von
Alterswohnungen, mit deren Erstellung
sofort begonnen wird. Das Bauprogramm sieht
16 Eineinhalb-Zimmerwohnungen, 7 Zwei-
einhalb-Zimmerwohnungen, 2 Zweiein-
halb-Zimmer-Invalidenwohnungen und
eine Abwartwohnung vor.

Der Bezirksrat von Einsiedeln (SZ) ist auf
der Suche nach einem geeigneten Grundstück

für die Erstellung eines Behindertenheims.

Dies wird nötig, weil die Stimmbürger
einen Planungskredit für den Neubau

des Einsiedlerhofs am Klosterplatz verwarfen,

in dem nebst Verwaltungs- und
Büroräumen auch das Behindertenwohnheim
hätte untergebracht werden sollen.

Die Stimmbürger von Walchwil (ZG)
stimmten dem Kauf des Hotels Zugersee zu,
das in ein Altersheim umgebaut werden soll.
Den gleichzeitig geforderten Baukredit lehnten

sie jedoch ab, da das Umbauprojekt
zu wenig überdacht sei. Eine inzwischen
gebildete Baukommission soll nun alle
Details abklären.

Die Bürgergemeinde Kriens (LU) plant
langfristig ein weiteres Alters- und/oder
Pflegeheim. Trotz des zunehmenden
Bettenmangels kann es, eventuell gemeinsam mit
einer Nachbargemeinde, mit Rücksicht auf
die gegenwärtige Finanzlage nicht vor 1987
erstellt werden.

Das ehemalige Bürgerheim Stans (NW), das
nach der Trennung der Armengemeinde im
Januar 1980 in den Besitz der politischen
Gemeinde überging, wird einer gründlichen
Erneuerung unterzogen. Vor allem ist eine
Verbesserung der innern Struktur und eine
Anpassung an zeitgemässe Verhältnisse und
Bedürfnisse vorgesehen. Die Pensionäre
finden in der Zwischenzeit Unterkunft im
nahegelegenen Gebäude des Centro Italia-
no. Der Umbau, der auf 1,75 Mio. Franken
zu stehen kommt, soll Ende des laufenden
Jahres abgeschlossen sein.

Der Gemeinderat von Arth (SZ) hat
beschlossen, eine Vorlage für die Beteiligung
der Gemeinde an der Realisierung des

Alterszentrums Mythenpark in Goldau (SZ)
auszuarbeiten. Im kommenden Herbst soll
der Souverän darüber entscheiden. Die
Gesamtkosten sind mit über 9 Mio. Franken
veranschlagt. Realisiert werden sollen 60
Altersheimplätze, darunter auch 28
Pflegebetten. Auch werden ambulante Senioren-
Dienste geplant.

In Altendorf (SZ) wurde das Alterswohnheim

Engelhof eröffnet. Nach zweijähriger
Bauzeit konnte das Werk seiner
Zweckbestimmung übergeben werden. Das neue
Heim umfasst in der Altersabteilung 16

Betten und in der Pflegeabteilung 22 Plätze.
Dazu kommen 6 Zweizimmerwohnungen.

In Sattel (SZ) wurde das 1957 eröffnete
Kinderheim «Sonnenberg», das bis zu 40
Kinder aufnehmen kann, von seiner Erbauerin

und Besitzerin Sr. Helene Siegrist aus
gesundheitlichen und altersbedingten Gründen

verkauft. Was mit dem Gebäude geschehen

wird, ist noch unbekannt. Die grosse
Frage ist, was mit den noch im Heime
lebenden Kindern geschehen wird.

Der Januar-Höck der Region Zentralschweiz

des VSA hat sich, eingebürgert und
wird wohl kaum mehr aus dem
Veranstaltungskalender dieser Region verschwinden.
So trafen sich denn 25 Mitglieder im
gastfreundlichen Altersheim «Büel» in Baar zu
einer interessanten Plauderei von Frau Dr.
Imelda Abbt, der sich ein exquisites Mahl
anschloss, das sich in die sehr späten
Nachtstunden hinauszog. Joachim Eder, Zug

Aus der VSA-Region Zürich

Das kantonale Amt für Industrie, Gewerbe
und Arbeit und die kantonale Fremdenpolizei

teilen am 2. März 1983 mit:

«Ferien-Studenten» - Praxis 1983

1. Angesichts der Arbeitsmarktlage (Kanton
Zürich Ende Februar 1983: 4189 Arbeitslose,

822 offene Stellen) können im Jahre 1983
im Ausland studierende ausländische
Studenten und Schüler nur in beschränktem
Masse zur vorübergehenden Erwerbstätigkeit

im Kanton Zürich zugelassen werden.
Vorrang hat in jedem Fall die Ausschöpfung
des einheimischen Arbeitsmarktes (Art. 21

der Verordnung des Bundesrates über die
Begrenzung der Zahl der erwerbstätigen
Ausländer). Nur wenn die Ferienablösung
im Betrieb nicht anders geregelt werden
kann, werden Bewilligungen in folgendem
Rahmen erstellt:

- Es werden nur Studenten bewilligt, die
bereits im Jahre 1982 vorübergehend im
Kanton Zürich arbeiteten.

- Bewilligungen werden für längstens drei
Monate erteilt.

- Die Tätigkeit muss in die Zeit vom 1. Juni
bis 30. September fallen (Ferienablösungen).

- Beweilligungen kommen nur für folgende
Erwerbszweige in Betracht: Spitäler, Heime,

Gastgewerbe, Haushalt,
Lebensmittelherstellung, Landwirtschaft.

2. Bewilligungen können nur an Ausländer
erteilt werden, welche

- sich gegenüber den Behörden mit Belegen
der betreffenden Schule über ihre
Immatrikulation an einer Hoch- oder Mittelschule

(allgemein- oder berufsbildender
Art) ausweisen;

- sich während der Gesuchsbehandlung im
Ausland aufhalten (Ausnahme: siehe Ziffer

3).

Ausländer, die ohne Visum bzw. Zusicherung

eingereist sind, müssen zur Ausreise
verhalten werden.

3. Für ausländische Studenten und Schüler,
deren Eltern Wohnsitz in der Schweiz
haben, kann die Bewilligung von der Schweiz
aus nachgesucht werden.

4. Gesuche um Erteilung der erforderlichen
Bewilligung sind vom Arbeitgeber unter
Verwendung des Formulars «Gesuch um
Einreisebewilligung bzw. um Zusicherung
der Aufenthaltsbewilligung» beim zuständigen

regionalen Arbeitsamt (Arbeitsamt der
Stadt Zürich, Postfach, 8036 Zürich,
Arbeitsamt der Stadt Winterthur, Palmstr. 16,
8400 Winterthur, KIGA, Postfach, 8090
Zürich für die Landgemeinden) einzureichen.

5. Die Entlohnung muss orts- und branchenüblich

sein. Sie hat sich im Gastgewerbe, in
Betrieben der Landwirtschaft sowie in
Privathaushalten nach den von den zürcherischen

Arbeitsämtern festgestellten Mindestansätzen

zu richten.

6. Aufgrund eines Abkommens zwischen
der Schweiz und Spanien ist den spanischen
Studenten die Herreise zu vergüten. Zu
beachten ist auch, dass für Verträge mit
spanischen Staatsangehörigen ein besonderes

Vertragsformular zu benützen ist, das bei
der Fremdenpolizei (Tel. 01 259 21 27)
bezogen werden kann.

7. Die Arbeitgeber werden eingeladen, offene

Aushilfsstellen auch der Arbeitsvermittlungsstelle

beider Hochschulen, Schönberggasse

2, 8001 Zürich, Tel. 252 58 63 (von
10.00 bis 14.00 Uhr) und dem Sekretariat
für Asylbewerber, Strassburgstrasse 5, 8004
Zürich, Tel. 201 04 10, zu melden, welche
für Stellenangebote dankbar sind. Muss ein
Betrieb kurzfristig disponieren, kann auch
das Gemeindearbeitsamt angefragt werden.

8. Beweilligungen für Studenten, die ein
durch ihre Studienrichtung bedingtes
Fachpraktikum absolvieren, richten sich nach
wie vor nach den Regeln, die den
Vermittlungsstellen IAESTE und AIESEC zugestellt

wurden. Für Mediziner wird eine
Spezialregelung getroffen.

9. Die Vermittlungsstellen und die Arbeitgeber

werden ersucht, den Arbeitsämtern nur
vollständig dokumentierte Gesuche
einzureichen. Nur so ist eine rasche Gesuchsbehandlung

möglich.
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